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2. Der Vertreter des Bundesinteresses
beim Bundesverwaltungsgericht,
Alt-Moabit L4o, roSST Berlin,

hat der 4. Senat des Bundesverwaltungsgerichts
auf die mündliche Verhandlung vom tz.März 2o2o
durch die Vorsitzende Richterin am Bundesverwaltungsgericht Schipper,
die Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Decker und Prof. Dr. Külpmann,
die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Dr. Henke und
den Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Hammer

am 4. Mai zozo beschlossen:

Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht wird
ausgesetzt.

Es wird gemäß Art. 267 AEUV eine Vorabentscheidung des
Gerichtshofs der Europäischen Union zu folgenden Fragen
eingeholt:

r. Ist Art. 3 Abs. z Buchst. a der Richtlinie zootl4zlEG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom27. Juni zoor über
die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und
Programme (ABl. L t97lgo) so auszulegen, dass ein Rahmen für
die künftige Genehmigung der in den Anhängen I und II der
Richtlinie zo rr I g z I EU ( UVP- Richtlinie) aufgefü hrten Proj ekre
schon dann gesetzt wird, wenn eine Verordnung zum Schutz
von Natur und Landschaft allgemeine Verbotstatbestände mit
Befreiungsmöglichkeit sowie Erlaubnispflichten vorsieht, die
keinen spezifischen Bezug zu Projekten derAnhänge zur UVP-
Richtlinie haben?

z. Ist Art. 3 Abs. z Buchst. a der Richtlinie zootl4zlEG so aus-
zulegen, dass Pläne und Programme dann in den Bereichen
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Bodennutzung etc. ausgearbei-
tet worden sind, wenn sie darauf zielen, einen Referenzrahmen
gerade für einen oder mehrere dieser Sachbereiche festzulegen?
Oder reicht es aus, wenn zum SchutzvonNatur und Landschaft
allgemeine Verbotstatbestände und Erlaubnispflichten geregelt
werden, die in Zulassungsverfahren für eine Vielzahl von Vorha-
ben und Nutzungen zu prüfen sind und sich mittelbar ("reflex-
haft") auf einen oder mehrere dieser Bereiche auswirken kön-
nen?

3. IstArt. 3 Abs. 4 der Richtlinie zootl4zlEG so auszulegen,
dass ein Rahmen für die künftige Genehmigung von lrojäkten
gesetzt wird, wenn eine zum Schutz von Natur und Landschaft
erlassene Verordnung für eine Vielzahl abstrakt beschriebener
Vorhaben und Maßnahmen im Schutzgebiet allgemeine Ver-
botstatbestände und Erlaubnispflichten bestimmt, konkrete
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Projekte bei ihrem Erlass aber weder absehbar noch beabsich-
tigt sind und es daher an einem spezifischen Bezug zu konkre-
ten Projekten fehlt?

Gründe

Die Fragen stellen sich in einem Streit zwischen einer nach $ 3 Umwelt-Rechts-

behelfsgesetz anerkannten Vereinigung (Antragsteller) und dem Landkreis Ro-

senheim (Antragsgegner) über die Wirksamkeit einer Verordnung für ein Land-

schaftsschutzgebiet.

Der Antragsgegner erließ mit Wirkung vom 27. April zor3 die Verordnung über

das Landschaftsschutzgebiet "Inntal Süd" (ABl. des Landkreises Rosenheim

Nr. 5 vom 26. April 2oLS; im Folgenden: LSG-Verordnung). Im Aufstellungsver-

fahren hatte er den Antragsteller beteiligt, aber weder eine Strategische Um-

weltprüfung noch eine Vorprüfung für eine solche Prüfung durchgeführt.

Die LSG-Verordnung stellt ein etwa 4 o21ha großes Gebiet unter Schutz (S z

Abs. r LSG-Verordnung). Im Landschaftsschutzgebiet sind alle Handlungen ver-

boten, die den Charakter des Gebiets verändern oder dem Schutzzweck ($ 3

LSG-Verordnung) zuwiderlaufen ($ 4 LSG-Verordnung). Nach $$ ro und rr

LSG-Verordnung treten mit Inkrafttreten der LSG-Verordnung frühere Verord-

nungen über Schutzgebiete aus den Jahren r95z und tg77 teilweise oder voll-

ständig außer Kraft. Insgesamt wird so das bisherige Landschaftsschutzgebiet

um ca. 65o ha verkleinert.

Der Antragsteller wendet sich gegen die LSG-Verordnung mit einem Normen-

kontrollantrag. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat den Antrag als unzu-

lässig abgelehnt (VGH München, Urteil vom 25. April zor8 - 14 N 14.878). Der

Senat ist zur Entscheidung über die Revision berufen.

I
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S Die für den Fall maßgeblichen nationalen Rechtsvorschriften:

r. Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) i.d.F. der Bekanntmachung vom

tg.März rggr (BGBI. I S. 686) , zllelzt geändert durch Art. 56 des Gesetzes vom

rz. Dezember 2019 (BGBI. I S. z6Sz).

S eZ (t) Das Oberverwaltungsgericht entscheidet im Rah-
men seiner Gerichtsbarkeit auf Antrag über die Gültigkeit
t...1

2. von anderen im Rang unter dem Landesgesetz stehen-
den Rechtsvorschriften, sofern das Landesrecht dies be-
stimmt.

(z) Den Antrag kann jede natürliche oder juristische Per-
son, die geltend macht, durch die Rechtsvorschrift oder
deren Anwendung in ihren Rechten verletzt zu sein oder in
absehbarer Zeilverletzt zu werden, sowie jede Behörde in-
nerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Rechts-
vorschrift stellen. [...]

z. Gesetz über ergänzende Vorschriften zu Rechtsbehelfen in Umweltangelegen-

heiten nach der EG-Richtlinie zoo3/3S/EG (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz

UmwRG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23. August zorT (BGBI. I S. 3z9o),
zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 17. Dezember zor8 (BGBI. I
s.zs+g).

$ r Anwendungsbereich

(r) Dieses Gesetz ist anzuwenden auf Rechtsbehelfe gegen
folgende Entscheidungen: [...]

4. Entscheidungen über die Annahme von Plänen und Pro-
grammen im Sinne von g z Absatz 7 des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung und im Sinne der entspre-
chenden landesrechtlichen Vorschriften, für die nach

a) Anlage 5 des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung oder

b) landesrechtlichen Vorschrift en

7
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eine Pflicht zur Durchfi.ihrung einer Strategischen Um-
weltprüfung bestehen kann; ausgenommen hiervon sind
Pläne und Programme, über deren Annahme durch for-
melles Gesetz entschieden wird; [...]

$ a Rechtsbehelfe von Vereinigungen

(r) Eine nach $ 3 anerkannte inländische oder ausländi-

sche Vereinigung kann, ohne eine Verletzung in eigenen

Rechten geltend machen zu müssen, Rechtsbehelfe nach

Maßgabe der Verwaltungsgerichtsordnung gegen eine Ent-
scheidung nach $ r Absatz r Satz r oder deren Unterlassen

einlegen, wenn die Vereinigung

r. geltend macht, dass eine Entscheidung nach $ t Ab-
satz t Satz r oder deren Unterlassen Rechtsvorschriften,

die für die Entscheidung von Bedeutung sein können,

widerspricht,

z. geltend macht, in ihrem satzungsgemäßen Aufgaben-

bereich der Förderung der Ziele des Umweltschutzes
durch die Entscheidung nach $ r Absatz r Satz r oder

deren Unterlassen berührt zu sein, und

3. im Falle eines Verfahrens nach [....]

b) $ r Absatz r Satz t Nummer 4 zlrr Beteiligung be-

rechtigt war und sie sich hierbei in der Sache gemäß

den geltenden Rechtsvorschriften geäußert hat oder

ihr entgegen den geltenden Rechtsvorschriften keine

Gelegenheit zur Außerung gegeben worden ist.

Bei Rechtsbehelfen gegen eine Entscheidung nach $ r Ab-
satz t Satz r Nummer za bis 6 oder gegen deren Unterlas-
sen muss die Vereinigung zudem die Verletzung umwelt-
bezogener Rechtsvorschriften geltend machen. [...]

(4) Rechtsbehelfe nach Absatz r sind begründet, soweit

t.. .l

z. die Entscheidung nach $ r Absatz r Satz t Nummer za
bis 6 oder deren Unterlassen gegen umweltbezogene
Rechtsvorschriften verstößt, die für diese Entscheidung
von Bedeutung sind,

und der Verstoß Belange berührt, die zu den Zielen ge-
hören, die die Vereinigung nach ihrer Satzung fördert.

Bei Entscheidungen nach $ r Absatz r Satz t Nummer t
oder 4 muss zudem eine Pflicht zur Durchführung einer

Umweltprüfung [...] bestehen.
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8 3. Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (WPG) i.d.F. der Bekannt-

machung vom24. Februar zoro (BGBI. I S. g+), zuletzt geändert durch Art. z

des Gesetzes vom rz. Dezember 2019 (BGBI. I S. zSrg).

$ z Begriffsbestimmungen [...]

(7) Pläne und Programme im Sinne dieses Gesetzes sind
nur solche bundesrechtlich oder durch Rdchtsakte der Eu-
ropäischen Union vorgesehenen Pläne und Programme,
die

1. von einer Behörde ausgearbeitet und angenommen
werden,
2. von einer Behörde zurAnnahme durch eine Regie-
rung oder im Wege eines Gesetzgebungsverfahrens aus-
gearbeitet werden oder
3. von einem Dritten zur Annahme durch eine Behörde
ausgearbeitet werden. [...]

(ro) Umweltprüfungen im Sinne dieses Gesetzes sind Um-
weltverträglichkeitsprüfungen und Strategische Umwelt-
prütungen. [...]

$ SS SUP-Pflicht in bestimmten Plan- oder Pro-
grammbereichen und im Einzelfall
(r) Eine Strategische Umweltprüfung ist durchzuführen
bei Plänen und Programmen, die

r. in der Anlage 5 Nr. r aufgeführt sind oder
z. in der Anlage 5 Nr. z aufgeführt sind und für Ent-
scheidungen über die Zulässigkeit von in der Anlage r
aufgeführten Vorhaben oder von Vorhaben, die nach
Landesrecht einer Umweltverträglichkeitsprüfung oder
Vorprüfung des Einzelfalls bedürfen, einen Rahmen set-
zen.

(z) Bei nicht unter Absatz r fallenden Plänen und Pro-
grammen ist eine Strategische Umweltprüfung nur dann
durchzuführen, wenn sie für die Entscheidung über die
Zulässigkeit von in der Anlage r aufgeflihrten oder ande-
ren Vorhaben einen Rahmen setzen und nach einer Vor-
prüfung im Einzelfall im Sinne von Absatz 4 voraussicht-
lich erhebliche Umweltauswirkungen haben. [...]

(S) Pläne und Programme setzen einen Rahmen für die
Entscheidung über die Zulässigkeit von Vorhaben, wenn
sie Festlegungen mit Bedeutung für spätere Zulassungs-
entscheidungen, insbesondere zum Bedarf, zur Größe,
zum Standort, zur Beschaffenheit, zu Betriebsbedingungen
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von Vorhaben oder zur Inanspruchnahme von Ressourcen,

enthalten. [...]

4. Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzge-

setz - BNatSchG) vom 29. Juli 2oog (BGBI. I S. z54z), zuletzt geändert durch

Art. r des Gesetzes vom r5. September 2oL7 (BGBI. I S. S+g+).

$ zo Allgemeine Grundsätzel...l

(z) Teile von Natur und Landschaft können geschützt wer-

den [...]

4. nach Maßgabe des $ z6 als Landschaftsschutzgebiet [...].

$ z6 Landschaftsschutzgebiete

(r) Landschaftsschutzgebiete sind rechtsverbindlich fest-

gesetzte Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von Na*

tur und Landschaft erforderlich ist

t. :r'rr Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung
der Leistungs- und Funktionsftihigkeit des Naturhaus-
halts oder der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, einschließlich des

Schutzes von Lebensstätten und Lebensräumen be-

stimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten,

2. wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheit oder der

besonderen kulturhistorischen Bedeutung der Land-
schaft oder

3. wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung.

(z) In einem Landschaftsschutzgebiet sind unter besonde-

rer Beachtung des $ S Absatz r und nach Maßgabe näherer

Bestimmungen alle Handlungeu verboten, die den Charak-

ter des Gebiets verändcrn oder dem besonderen Schutz-

zweck zuwiderlaufen.

5. Bayerisches Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und

die Erholung in der freien Natur (Bayerisches Naturschutzgesetz - BayNatSchG)

vom 23. Februar 2011 (GVBI S. 8z), ztlelztgeändert durch Art. rra Abs. 4 des

Gesetzes vom 10. Dezember zorg (GVBI S. 686).

10
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Art. rz Form der Schutzerklärung
(t) Die Unterschutzstellung von Teilen von Natur und
Landschaft nach $ zo Abs. 2 Nrn. L,2,4,6 und 7
BNatSchG erfolgt durch Rechtsverordnung, sofern in die-
sem Gesetz nichts anderes bestimmt ist. [...]

Art. r8 Vollzug von Schutzverordnungen
(r) Eine auf Grund einer Schutzverordnung erforderliche
behördliche Gestattung wird durch eine nach anderen
Vorschriften erforderliche behördliche Gestattung ersetzt;
diese Gestattung darf nur erteilt werden, wenn die Voraus-
setzungen für die Erteilung der nach der Schutzverord-
nung erforderlichen Gestattung vorliegen und die nach
Naturschutzrecht zuständige Behörde ihr Einvernehmen
erklärt. [...]

Art. 5r Zuständigkeit für den Erlass von Rechts-
verordnungen

(r) Zuständig sind [...]

3. die Landkreise und kreisfreien Gemeinden ftir den Er-
lass von Rechtsverordnungen über Landschaftsschutzge-
biete nach g z6 BNatSchG, [...]

6. Verordnung des Landkreises Rosenheim über das Landschaftsschutzgebiet

"Inntal süd" vom ro. April zor3 (ABl. des Landkreises Rosenheim Nr. 5 vom

26. April zog).

S r Schutzgegenstand

t...1

Geschützt wird der Flusslauf des Inns mit dem Talraum
und seinen Auen.

$ B Schutzrweck

Zweckdes Landschaftsschutzgebiets "Inntal Süd" ist es,

1. die Leistungsf?ihigkeit des Naturhaushalts zu gewähr-
leisten, insbesondere die Auwälder und Altwässer so-
wie die Lebensbedingungen der daran angepassten ty-
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pischen Tier- und Pflanzenarten mit ihren Lebensge-

meinschaften zu erhalten, zu fördern und wiederherzu-
stellen,

2. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Landschafts-

bildes zu bewahren, insbesondere den Charakter einer

Flusslandschaft zu stärken sowie die bäuerliche Kultur-
landschaft zu erhalten,

3. die Funktionsfähigkeit des Wasserhaushalts zu bewah-

ren und zu optimieren, um auch die Durchgängigkeit
des Inns und seiner Nebengewässer sowie den Wasser-

rückhalt in den Flächen zu fördern und

4. die für die Erholung bedeutsamen Landschaftsteile bei
größtmögticher Rücksichtnahme auf Natur und Land-

schaft für die Allgemeinheit zu sichern und zu bewah-

ren sowie den Erholungsverkehr zu lenken.

S 4 Verbote

Im Landschaftsschutzgebiet sind alle Handlungen verbo-

ten, die den Charakter des Gebiets verändern oder dem

Schutzzweck ($ S) zuwiderlaufen.

S S Erlaubnispflicht
(r) Der Erlaubnis des Landratsamts Rosenheim als untere

Naturschutzbehörde (Art.+g Abs. z Nr.3 BayNatSchG)

bedarf, wer im Landschaftsschutzgebiet beabsichtigt,

1. bauliche Anlagen aller Art (Art. z Abs. r Bayerische

Bauordnung) zu errichten, zu ändern oder ihre Nut-
nJrtgzuändern, auch wenn sie einer baurechtlichen
Genehmigung nicht bedürfen; hierzu zählen insbeson-

dere
a) Gebäude, z.B.Wohnhäuser, land- und forstwirt-

schaftliche Betriebsgebäude, Wochenendhäuser,

Boots-, Bade- und Gerätehütten, Verkaufsstände.

t...1
b) Einfriedungen und sonstige Sperren;

c) Steganlagen und Uferverbauungen;
d) Veränderungen der Erdoberfläche durch Abgrabun-

gen oder Aufschüttungen, insbesondere die Er-
schließung und der Betrieb von neuen Steinbrü-
chen, Kies-, Sand-, Lehm- oder Tongruben und
sonstigen Erdaufschlüssen sowie Abschütthalden.
Dies gilt nicht für Aufschüttungen und Abgrabun-
gen bis 5oo m2 Fläche und o,3 m Höhe bzw. Tiefe
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nJm Zweck der Bodenverbesserung auf bereits
landwirtschaftlich genutzten Flächen;

z. soweit es sich nicht bereits um Anlagen im Sinne der
Nr. r handelt,
a) Bild- und Schrifttafeln, insbesondere auch Werbe-

vorrichtungen mit einer Größe von über o,5 m2 Flä-
che anzubringen, soweit sie nicht Wohn- und Ge-
werbebezeichnungen an den Wohn- oder Betriebs-
stätten darstellen;

b) ober- oder unterirdisch geführte Draht-, Kabel-
oder Rohrleitungen zu verlegen sowie Masten auf-
zustellen;

c) Straßen, Wege, Plätze, insbesondere Camping-,
Sport-, Spiel- und Badeplätze oder ähnliche Ein-
richtungen zu errichten oder wesentlich zu ändern.

d) Verkaufswagen aufzustellen oder Verkaufsstellen
und Automaten zu errichten, anzubringen und zu
betreiben;

g. außerhalb der dem öffentlichenVerkehr gewidmeten
Straßen, Wege und Plätze mit Kraftfahrzeugen aller Art
zu fahren oder diese dort abzustellen; [...]

4. oberirdisch über den zugelassenen Gemeingebrauch
hinaus oder unterirdisch Wasser zu entnehmen, Ge-
wässer, deren Ufer oder Sohle, den Zu- und Ablauf des
Wassers oder den Grundwasserstand zu verändern,
neue Gewässer herzustellen oder Dränanlagen zu er-
richten;

S. ökologisch besonders wertvolle Biotope im Sinne des
$ 3o BNatSchG und Art. z3 BayNatSchG, insbesondere
Moore, Sümpfe, Röhrichte, Großseggenrieder, seggen-
und binsenreiche Nasswiesen, Pfeifengraswiesen,
Quellbereiche, Moor-, Bruch-, Sumpf- und Auenwälder
sowie natürliche oder naturnahe Bereiche fließender
und stehender Binnengewässer einschließlich ihrer
Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden, natürli-
chen oder naturnahen Vegetation sowie ihrer natürli-
chen oder naturnahen Verlandungsbereiche, Altarme
und regelmäßig überschwemmte Bereiche zu entwäs-
sern, trockenzulegen oder auf sonstige Weise zu zerstö-
ren oder erheblich zu beeinträchtigen; [...]

6. Streuwiesen umzubrechen, in mehrschüriges Grünland
umzuwandeln, zu düngen, zu beweiden, aufzuforsten;

7. freilebenden Tieren nachzustellen, sie zu fangen oder
zu töten oder Brut- bzw. Wohnstätten sowie Gelege sol-
cher Tiere fortzunehmen;

8. in der freien Natur und außerhalb des Waldes land-
schaft sprägende Einzelbäume, Hecken, lebende Zättne
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oder Feldgehölze oder -gebüsche zu roden, zu fällen
oder auf sonstige Weise zu beseitigen; [...]

9. Waldbestände ganz oder teilweise zu roden, Erstauf-
forstungen durchzuführen oder Kahlhiebe von mehr
als o,5 ha im Zusammenhang vorzunehmen, Laub-,
Misch- und Auwald in Wald mit überwiegendem Na-
delholzanteil umzuwandeln oder Sonderkulturen (2.B.

Baumschulen) zu errichten;
10. an den Gewässern den Uferbewuchs, Röhricht- bzw.

Schilfbestände oder Bestände von Wasserpflanzen zu

vernichten, wesentlich zu verändern, in Bestände von
Röhricht oder Wasserpflanzen einzudringen sowie che-

mische Mittel zur Beseitigung oder Bekämpfung von
Röhricht oder zur Grabenräumung einzusetzen; [...]

rr. Abfälle, Schutt und sonstige Gegenstände, soweit sie

nicht bereits den Vorschriften des Abfallrechts unter-
liegen, an anderen als den hierfür zugelassenen Plätzen
abzulagern, auch wenn keine Aufschüttung im Sinne
des Baurechts beabsichtigt ist;

rz. außerhalb zugelassener Plätze zu zelten, Wohnwagen
(auch Klappanhänger) oder motorisierte Wohnfahr-
zeuge abzustellen oder dies zu gestatten;

13. Luftfahrzeuge im Sinne des Luftverkehrsgesetzes au-
ßerhalb genehmigter Flugplätze aufsteigen oder landen
zu lassen.

(z) Die Erlaubnis ist unbeschadet anderer Rechtsvorschrif-
ten zu erteilen, wenn die beabsichtigte Maßnahme keine der
in $ + genannten Wirkungen hervorruft oder diese Wirkun-
gen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden kön-
nen.

t...1

g Z Befreiungen
(r) Von den Verboten nach $ 4 dieser Verordnung kann un-
ter den Voraussetzungen des $ 67 BNatSchG im Einzelfall
Befreiung erteilt werden. [...]
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L2

13

L4

III

r. Der Senat möchte wissen, ob das Unionsrecht vor Erlass einer naturschutz-

rechtlich veranlassten Schutzgebietsverordnung eine Strategische Umweltprü-

fung oder jedenfalls eine Entscheidung des Mitgliedstaates über die Durchfüh-

rung einer solchen Prüfung verlangt. Die Fragen sind entscheidungserheblich.

Gemäß nationalem Recht muss die Revision des Antragstellers erfolglos bleiben,

weil sein Rechtsbehelf unzulässig ist. Für einen Normenkontrollantrag nach

$ +Z VwGO fehlt die Antragsbefugnis, denn der Antragsteller kann keine Rechts-

verletzung i.S.v. $ 47 lrbs. z Satz r VwGO geltend machen. Ein Umwelt-Normen-

kontrollantrag nach $ z UmwRG ist nicht statthaft, weil die LSG-Verordnung

keine Entscheidung i.S.v. $ r Abs. r Satz r UmwRG ist. Insbesondere liegt kein

Fall des $ r Abs. r Satz r Nr. 4 UmwRG vor. Denn der Erlass der Verordnung un-

terlag weder nach Anlage 5 zum Gesetz über die Umwelwerträglichkeitsprüfung

(bzw. den Vorgängervorschriften) noch nach bayerischem Landesrecht einer

Pflicht zur Durchführung einer Strategischen Umweltprüfung oder Vorprüfung.

Die Beantwortung der vorgelegten Fragen könnte zum Erfolg des Antragstellers

führen. Die ersten beiden Fragen sollen zur Klärung beitragen, ob für die streit-

gegenständliche LSG-Verordnung nach Art. 3 Abs. z Buchst. a der Richtlinie

zoorl4zlEG des Europäischen Parlaments und des Rates vom27. Juni zoor

über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme

(ABl. L 197lgo - SUP-RL) eine Pflicht zur Durchführung einer Strategischen

Umweltprüfung bestanden hat. In diesem Fall wäre die LSG-Verordnung taugli-

cher Gegenstand eines auch im Übrigen zulässigen Rechtsbehelfs nach g r Abs. r

Satz r Nr. 4 UmwRG. Denn die letztgenannte Vorschrift wäre jedenfalls entspre-

chend auf Pläne und Programme anzuwenden, für die Unionsrecht eine Strate-

gische Umweltprüfung verlangt, das nationale Recht dieses Gebot aber nicht

oder nur unzureichend umsetzt. Hätte es vor Erlass der LSG-Verordnung einer

Strategischen Umweltprüfung nach Art. 3 Abs. z Buchst. a SUP-RLbedurft,

wäre die Revision des Antragstellers auch in der Sache erfolgreich. In diesem

Fall müsste der Senat die LSG-Verordnung voraussichtlich für unwirksam er-

klären, weil ein für den Erlass der Verordnung zwingender Verfahrensschritt

unterlassen wurde.
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Die Art. 3 Abs. + SUP-RL betreffende dritte Frage ist gleichfalls entscheidungs-

erheblich. Nach Auffassung des Senats ist der Begriffdes Rahmens in $ gS

Abs. 3 UVPG (bzw. der Vorgängervorschrift) in gleicher Weise wie im Unions-

recht zu verstehen. Sollte durch die LSG-Verordnung ein Rahmen für die künf-

tige Genehmigung von Projekten im Sinne des Art. 3 Abs. + SUP-RL gesetzt

werden, so hätte der Antragsgegner nach nationalem Recht die LSG-Ver-

ordnung einer Vorprüfung und damit einer Einzelfallprüfung im Sinne des

Art. 3 Abs. S SUP-RL unterziehen müssen. In diesem Fall wäre die LSG-Ver-

ordnung tauglicher Gegenstand eines auch im Übrigen zulässigen Rechtsbehelfs

in entsprechender Anwendung des $ r Abs. r Satz r Nr. 4 UmwRG. Dieser

Rechtsbehelf wäre nach $ z Abs. 4Satz z UmwRG jedenfalls dann begründet,

wenn die Vorprüfung eine Pflicht zur Durchführung einer Strategischen Um-

weltprüfung hätte ergeben müssen. In diesem Fall müsste die LSG-Verordnung

für unwirksam erklärt werden.

Der Senat weist darauf hin, dass die Fragen über den Einzelfall hina'us erhebli-

che Bedeutung haben. In der Bundesrepublik Deutschland ist die Praxis bisher

davon ausgegangen, dass Schutzgebietsausweisungen nach $ zo Abs. z, $5 z3 ff.

BNatSchG, einschließlich der Ausweisung besonderer Schutzgebiete nach der

Richtlinie gzl4glBWG, weder einer Strategischen Umweltprüfung noch einer

entsprechenden Vorprüfung unterzogen werden müssen. Solche Prüfungen sind

daher nichtvorgenommen worden. Führt die Beantwortung der Fragen durch

den Europäischen Gerichtshof zu einer unionsrechtlichen Pflicht einer Strategi-

schen Umweltprüfung oder jedenfalls zu einer nationalrechtlichen Pflicht einer

Vorprüfung, wären voraussichtlich jedenfalls sehr viele Ausweisungen von

Schutzgebieten verfahrensfehlerhaft, die nach Ablauf der Umsetzungsfrist der

SUP-Richtlinie am zr. Juli 2oo4 ergangen sind. Ein solcherVerfahrensfehler

ftihrt nach nationalem Recht grundsätzlich zur Unwirksamkeit der zur Auswei-

sung notwendigen Verordnung. Diese Unwirksamkeit könnten auch Personen

geltend machen, die entgegen einer solchen Ausweisung einVorhaben in einem

Schutzgebiet verwirklichen wollen. Die im Streitfall angerufenen Gerichte wären

in einem solchen Fall gehalten, die Verordnung inzident auf ihre Wirksamkeit

zu prüfen. Eine zeitliche Grenze setzt das nationale Recht insoweit nicht, weil

Verordnungen - anders als Verwaltungsakte - nicht in Bestandskraft erwachsen.
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Die Annahme einer Pflicht zur Strategischen Umweltprüfung oderVorprüfung

könnte so das in Deutschland für Natur und Landschaft erreichte Schutzniveau

erheblich senken (vgl. hierzu nietztauch die Schlussanträge des Generalan-

walts Sänchez-Bordona vom 3. März 2ozo in der RechtssacheC-z4lt9 IECLI:

EU:C:zozo:1431 Rn. rrr ff.).

z. Der Senat hat Zweifel, ob sich aus Art. 3 Abs. z Buchst. a SUP-RL für den Er-

lass einer Landschaftsschutzgebietsverordnung eine Pflicht zur Durchführung

einer Strategischen Umweltprüfu ng ergibt.

Nach Art. g Abs. r SUP-RL werden die unter Art. 3 Abs. z bis + SUP-RL fallen-

den Pläne und Programme, die voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen

haben, einer Umweltprüfung nach Art. + bis g SUP-RL unterzogen. Gemäß

Art. g Abs. z Buchst. a SUP-RL wird eine Umweltprüfung - vorbehaltlich des

Abs. 3 - vorgenommen bei allen Plänen und Programmen, die in den Bereichen

Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei, Energie, Industrie, Verkehr, Abfall-

wirtschaft , Wasserwirtschaft , Telekommunikation, Fremdenverkehr, Raumord-

nung oder Bodennutzung ausgearbeitet werden und durch die der Rahmen für

die künftige Genehmigung der in den Anhängen I und II der Richtlinie

SSISSZIEWG - jetzt der Richtlinie zouf gzlBU (vgl. Art. 14 Abs. z der Richtlinie

zottlgzlBu - UVP-Richtlinie) - aufgeführten Projekte gesetzt wird.

a) Der Senat geht unter Zugrundelegung der Rechtsprechung des Europäischen

Gerichtshofs (Urteile vom 11. September 2ot2 - C-+g I ro IECLI: EU: C:zotz:

56ol, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias u.a. - Rn. 94 f. und vom

27. Oktober zot6 - C-zgol:.5 [ECLI:EU:C:zo16:816] D'Oultremont u.a. - Rn.Sz;

siehe auch Urteil vom rz. Juni 2oLg - C-+Slr8 IECLI:EU: C:zotg:483], Compag-

nie d'entreprises CFE SA - Rn. S+ m.w.N.; ferner Urteil vom 22.März zotz
- C S6Zlto IECLI:EU:Czzotz:t5g], Inter-Environnement Bruxelles u.a. - Rn.+r)

davon aus, dass es sich bei der streitgegenständlichen Landschaftsschutzge-

bietsverordnung um einen Plan oder ein Programm i.S.v. Art. z Buchst. a SUP-

RL handelt. Die Befugnis zum Erlass bzw. z:ur Anderung und Auftrebung beste-

hender Landschaftsschutzgebietsverordnungen ergibt sich aus $ z6 BNatSchG,

die Form als Rechtsverordnung aus Art. rz Abs. r Satz r BayNatSchG i.V.m. 5 zo

Abs. z Nr. 4, $ z6 BNatSchG, die insoweit zuständige Behörde (Landkreis) folgt
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aus Art. 51Abs. 1Nr. 3 BayNatSchG und das Verfahren regeltArt. 5z

BayNatSchG.

b) Art. 3 Abs. z Buchst. a SUP-RL setzt voraus, dass durch den Plan oder das

Programm der Rahmen für die künftige Genehmigung der in den Anhängen I
und II der UVP-Richtlinie aufgeführten Projekte gesetzt wird. Nach der Recht-

sprechung des Europäischen Gerichtshofs bezieht sich der Begriff "Pläne und

Programme" aufjeden Rechtsakt, der dadurch, dass er Regeln und Verfahren

festlegt, eine signifikante Gesamtheit von Kriterien und Modalitäten für die Ge-

nehmigung und Durchführung eines oder mehrerer Projekte aufstellt, die vo-

raussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben (EuGH, Urteile vom

rr. Septemb er 2oL2 - C-qglrc IECLI:EU: C:zotz;56o], Nomarchiaki Aftodioikisi

Aitoloakarnanias u.a. - Rn.g+ f., vom 27. Oktober zot6 - C-z9olr5 [ECLI:EU:C:

zo16:8161, D'Oultremont u.a. - Rn. 52, vom 8. Mai zorg - C-goS/r8 IECLI:EU:

C:zor9:384], Associazione "Verdi Ambiente e Societä - Aps Onlus" u.a. - Rn. 5o

und vom rz. Juni 2o1g - C-4glr8 IECLI:EU: C;zotg:483], Compagnie d'entre-

prises CFE SA - Rn. 6r). Nach den Urteilen vom 7. Juni zorS (- C-67tl16 IECLI:

EU:C:zor8:4o31, Inter-Environnement Bruxelles u.a. - Rn. 55 sowie - C-t6olt7

[ECLI:EU:C:zor8:4or], Thybaut u.a. - Rn.SS) ist der Begriff"signifikante Ge-

samtheit von Kriterien und Modalitäten" qualitativ zu verstehen. Damit sollen

mögliche Strategien zur Umgehung der in der SUP-Richtlinie genannten Ver-

pflichtungen, die die Maßnahmen zerstückeln könnten und so die praktische

Wirksamkeit dieser Richtlinie verringern, vermieden werden (ferner EuGH, Ur-

teil vom B. Mai 2olg - C-goS/rB - Rn.St).

Für die Feststellung, ob durch einen Plan bzw. ein Programm der Rahmen für

die künftige Genehmigung der in den Anhängen I und II der UVP-Richtlinie

aufgeführten Projekte gesetzt wird, bedarf es der Prüfung des Inhalts und der

Zielsetzung dieses Plans/Programms unter Berücksichtigung des Umfangs der

Umweltprüfung der Projekte, wie sie in dieser Richtlinie vorgesehen ist (EuGH,

Urteil vomL7. Juni zoro - C-to5lo9 und C-rro/og [ECLI:EU:C:zoro:355],

Terre wallone und Inter-Environnement Wallonie - Rn.+S).

Daran gemessen hat der Senat Zweife| ob die streitgegenständliche LSG-

Verordnung einen Rahmen im Sinne des Art. 3 Abs. z Buchst. a SUP-RL setzt.

22
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Sie regelt zwar eine Reihe von allgemeinen Verbotstatbeständen und Erlaubnis-

pflichten für eine Vielzahl von Vorhaben und Nutzungen. So sind gemäß $ 4

LSG-Verordnung im Landschaftsschutzgebiet alle Handlungen verboten, die

den Charakter des Gebiets verändern oder dem in $ g LSG-Verordnung definier-

ten Schutzzweck zuwiderlaufen. $ 5 Abs. r und z LSG-Verordnung eröffnet für
verschiedene Maßnahmen, die nach g 4 LSG-Verordnung verboten sind, die

Möglichkeit einer Zulassung im Wege der Erlaubnis. Bedarf die Zulassung einer

Maßnahme der Genehmigung nach einem anderen Gesetz, dann darf diese nur

erteilt werden, wenn auch die Voraussetzungen für die Erteilung der nach der

Landschaftsschutzgebietsverordnung erforderlichen Erlaubnis vorliegen und

die nach Naturschutzrecht zuständige Behörde ihr Einvernehmen erklärt hat

(Art. 18 Abs. r BayNatSchG). Schließlich sehen $ 6 LSG-Verordnung Ausnah-

men von den Beschränkungen der Verordnung und S 7 LSG-Verordnung i.V.m.

$ 6Z BNatSchG die Möglichkeit von Befreiungen vor.

c) Fraglich ist aber, ob dies ausreicht, um eine Rahmensetzung i.S.d. Richtlinie

anzunehmen. Nach der Systematik des Art. 3 SUP-RL dienen die Tatbestands-

voraussetzungen der Rahmensetzung für die künftige Genehmigung der in den

Anhängen I und II der WP-Richtlinie aufgeführten Projekte und der Ztord-
nung zu einem der in Art. g Abs. z Buchst. a SUP-RL genannten Bereiche (dazu

nachfolgend unter 3.) zur Abgrenzung von solchen Plänen und Programmen,

die unterArt. 3 Abs. + SUP-RL fallen. Eine solche Abgrenzung ist erforderlich,

weil die Regelungen unterschiedliche Rechtsfolgen haben. Bei unter Art. g

Abs. z SUP-RL fallenden Plänen und Programmen ist stets eine Strategische

Umweltprüfung durchzuführen. Dagegen sind Pläne und Programme, die von

Art.g Abs. 4 SUP-RL erfasst werden, nur dann einer Strategischen Umweltprü-

fung zu unterziehen, wenn die Mitgliedstaaten nach Maßgabe des Art. 3 Abs. 5

SUP-RL bestimmt haben, dass von ihnen voraussichtlich erhebliche Umwelt-

auswirkungen ausgehen; im Übrigen bedarf es keiner Umweltprüfung (vgl. auch

Erwägungsgrund Nr. rr SUP-RL).

Die Rahmensetzung im Sinne des Art. 3 Abs. z Buchst. a SUP-RL muss daher

nach Auffassung des Senats eine konkrete Ausrichtung auf bzw. einen spezifi-

schen Bezug zu Projekten der Anhänge I und II der WP-Richtlinie aufiveisen.

Die Pläne und Programme müssen den Referenz-bzw. Regelungsrahmen für die

24
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spätere Genehmigung von solchen Projekten setzen, die sich nach demVer-

ständnis des Richtliniengebers regelmäßig erheblich auf die Umwelt auswirken,

und deren Umweltauswirkungen deshalb bereits auf einer höheren Ebene ge-

prüft werden sollen, die der Zulassung eines konkreten Projekts übergeordnet

ist und ihr voraustiegt (vgl. Schlussanträge des Generalanwalts Sänchez-Bor-

dona vom 3. März 2o2o in der RechtssacheC-z4ltg Rn. 33, 35 und 74). Einen

signifikanten Referenz-/Regelungsrahmen für die Genehmigung von Projekten

in diesem Sinne hat der Gerichtshof etwa dann angenommen, wenn der Plan

sich auf technische Normen, Betriebsmodalitäten, Geräuschpegelnormen etc.

bezieht und so die im betreffenden Bereich geltenden Voraussetzungen festlegt,

unter denen konkrete Vorhaben genehmigt werden können (vgl. EuGH, Urteil

vom27. Oktober 2ot6 - C-z9olt5 - Rn. 5o; siehe dazu auch die Definition in

$ gs Abs. g wPG). An diese Rechtsprechung knüpft der Generalanwalt sän-

chez-Bordona in seinen Schlussanträgen vom 3. l.4:ärz 2Q2o in der Rechtssache

C-z4lrg Rn. gg an und betont, dass die dort streitige flämische Regelung detail-

lierte Vorgaben zu sensiblen Fragen wie Geräuschpegel, Schattenwurf, Sicher-

heit und Art der Windkraftanlagen treffe. Vor diesem Hintergrund kann es nach

Auffassung des Senats nicht genügen, dass ein Plan oder ein Programm, etwa

aufgrund der Weite seines Anwendungsbereichs, (zuftillig) auch "in den Anhän-

gen I oder II der Richtlinie zoulgzlBU aufgeführte Projekte" erfasst, ohne

diese selbst im Blick zu haben oder deren Zulassung zielgerichtet zu steuern.

Der Antragsteller versteht die Rechtsprechung des Gerichtshofs (vgl. EUGH, Ur-

teile vom 27. Oktober 2oL6 - C-zgolt5 - Rn.+Z ff. und vom7. Juni zor8

- C-r6olt7 - Rn.SS) dagegen so, dass die Pläne und Programme nicht auf die

Zulassung von Projekten nach den Anhängen I und II ausgerichtet sein müssen;

maßgeblich sei nur, ob die Rechtslage sich ändere.

Ist ein Projektbezug erforderlich, dann setzt die streitgegenständliche LSG-

Verordnung keinen Rahmen für die künftige Genehmigung von in den Anhän-

gen I oder II der WP-Richtlinie aufgeführten Projekten. Das ergibt sich schon

aus dem in $ g LSG-Verordnung umschriebenen Schutzzweck.Auch im Übrigen

enthält die Verordnung keine spezifischen Regelungen für die Zulassung von

Projekten im Sinne der Anhänge I und II der WP-Richtlinie. Eine solche Land-
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schaftsschutzgebietsverordnung steuert nicht die (bereichsspezifische) Zulas-

sung von Projekten, sondern dient vorrangig deren Verhinderung oder jeden-

falls naturschutzgerechten Gestaltung.

26 3. Die zweite Frage bezieht sich auf die weitere Voraussetzung in Art. 3 Abs. z

Buchst. a SUP-RL, wonach die Pläne und Programme in den Bereichen Land-

wirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei, Energie, Industrie, Verkehr, Abfallwirt-
schaft, Wasserwirtschaft, Telekommunikation, Fremdenverkehr, Raumordnung

oder Bodennutzung ausgearbeitet sein müssen. Der Senat hat Zweifel, dass das

hier der Fall ist, denn die LSG-Verordnung wurde im Bereich des Naturschutzes

und der Landschaftspflege ausgearbeitet und damit gerade nicht in einem der

vorgenannten Bereiche.

27 Ausgehend von Erwägungsgrund Nr. ro SUP-RL unterstellt die Bereichszuord-

nung in Art. 3 Abs. z Buchst. a SUP-RL, dass in den genannten Bereichen typi-

scherweise erhebliche Umweltauswirkungen in Rede stehen und die Pläne des-

halb grundsätzlich einer Strategischen Umweltprüfung unterzogen werden sol-

len. Das setzt voraus, dass sich der Plan oder das Programm dem entsprechen-

den Bereich eindeutig zuordnen lässt. Dies bringt Art. g Abs. z Buchst. a Sup-

RL dadurch zum Ausdruck, dass der Plan oder das Programm in diesem Bereich

"ausgearbeitet", mithin ziel- und zweckgerichtet für diesen Bereich erstellt wor-

den sein muss. Art. S SuP-Rlbestätigt diesen Befund. Danach sind im Umwelt-

bericht u.a. die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen, die die Durchfüh-

rung des Plans oder Programms auf die Umwelt hat sowie vernünftige Alternati-

ven zu berücksichtigen, zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten (Abs. r,

ggf. i.v.m. Anhang I suP-RL) sowie Angaben zur stellung des Plans oder Pro-

gramms im Entscheidungsprozess zu machen (Abs. z). Diese Erfordernisse sind

auf Pläne und Programme aus den in Art. 3 Abs. z Buchst. a SUP-RL genannten

Bereichen zugeschnitten, passen aber nicht auf eine Rechtsverordnung, die dem

Naturschutz und der Landschaftspflege dient. Vor diesem Hintergrund ist es

konsequent, dass die Bereiche des Naturschutzes und der Landschaftspflege in
Art.g Abs. z Buchst. a SUP-RL nicht genannt sind.

Der Senat sieht sich in seiner Auffassung durch die Schlussanträge der General-

anwältin Kokott vom 24. Januar zorg im vorabentscheidungsersuchen des

z8
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Staatsrats Belgien in der Rechtssach e C-gzt I 18 ( IECLI: EU :C:zor9:56], Terre

wallonne ASBL - Rn. +g f.) bestätigt. Sie hat die Zweifel verschiedener Beteilig-

ter, ob die Ausweisung eines besonderen Schutzgebiets oder die Festlegung von

Erhaltungszielen für die Natura-zooo-Gebiete einer Region einem dieser Berei-

che zugeordnet werden kann, als gut nachvollziehbar bezeichnet.

In der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs hat die Voraussetzung

der "Ausarbeitung" in einem bestimmten Bereich bislang nur wenig Beachtung

gefunden (2.8. EuGH, Urteil vom 12. Juni zorg - C-+Slr8 IECLI:EU:C:zotg:

48g1, Compagnie d'entreprises CFE SA - Rn. 6r f.; siehe auch Urteil vom 7. Juni

z o 18 - C- 67 t I t6 IECLI : EU: C : zo 18 : 4o3], Inter-Environnement Bruxelles

u.a. - Rn. 4gf.. zu.den Bereichen Raumordnung und Bodennutzung). Vor diesem

Hintergrund bedarf es nach Auffassung des Senats der Klärung durch den Euro-

päischen Gerichtshof, ob die "Ausarbeitung" eine ziel- und zweckgerichtete Aus-

richtung auf einen der in Art. g Abs. z Buchst. a SUP-RL genannten Bereiche

voraussetzt, oder ob es ausreicht, dass sich die Pläne und Programme tatsäch-

lich auf die genannten Bereiche (hier: Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Boden-

nutzung) auswirken, obwohl sie für einen anderen, nicht von Art. 3 Abs. z

Buchst. a SUP-RL erfassten Bereich (hier: Naturschutz und Landschaftspflege)

ausgearbeitet wurden. Der Klärung dieser Frage kommt besondere Bedeutung

zu, weil die "Ausarbeitung" für einen bestimmten Bereich Pläne und Pro-

gramme i.S.v. Art. 3 Abs. z Buchst. a SUP-RL von solchen nach Art. 3 Abs. 4

SUP-RL abgrenzt (s.o. unter 2. c)).

30 4. Frage 3 betrifft die Auslegung des Art. g Abs. 4 SUP-RL. Sie stellt sich nur,

wenn der Europäische Gerichtshof einen konkreten Projektbezug zu den in den

Anhängen I und II der WP-Richtlinie aufgeführten Projekten für erforderlich

hält (Frage r) oder die Notwendigkeit einer ziel- und zweckgerichteten Ausar-

beitung in einem der in Art. 3 Abs. z Buchst. a SUP-RL genannten Bereiche be-

jaht (Frage z). Denn dann wäre davon auszugehen, dass die LSG-Verordnung

nicht nach Art. 3 Abs. z Buchst. a SUP-RL einer Strategischen Umweltprüfung

hätte unterzogen werden müssen.

Gemäß Art. g Abs. 4 SUP-RL befinden die Mitgliedstaaten nach Maßgabe des

Art. 3 Abs. 5 suP-RL darüber, ob nicht unter Art. g Abs. z suP-RL fallende
31
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Pläne und Programme, durch die der Rahmen für die künftige Genehmigung

von Projekten gesetzt wird, voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen ha-

ben. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist das Tatbe-

standsmerkmal der "Rahmensetzung" in Art. 3 Abs. 4 SUP-RL ebenso auszule-

gen wie das in Art.g Abs. z Buchst. a SUP-RLverwendete (vgl. EuGH, Urteil
vom 12. Juni zorg - C-+Slt8 IECLI:EU:C:zorg:483], Compagnie d'entreprises

CFE SA - Rn. 6o). Damit stellen sich die mit Frage r aufgeworfenen Fragen auch

bei Art. 3 Abs. + SUP-RL. Entsprechend obiger Ausführungen ist daher auch

hier ein konkreter Bezug der Pläne und Programme zu den "Projekten", für die

der Rahmen gesetzt wird, zu fordern. Denn ohne einen solchen Bezug gäbe

es - mitAusnahme der Pläne oder Programme, die nurvorgaben für Projekte

enthalten, die keiner Genehmigung bedürfen (EuGH, urteil vom 12. Juni zorg

a.a.O. Rn. 6S) - letztlich keine Pläne oder Programme, die nicht dem Anwen-

dungsbereich der suP-Richtlinie unterfi elen. Das widerspräche Erwägungs-

grund Nr. rr der SUP-Richtlinie.

Mit der dritten Frage soll daher geklärt werden, wie konkret der Bezug der

Pläne und Programme zu den "Projekten" sein muss, für die der Rahmen gesetzt

wird.

Schipper Dr. Decker Prof. Dr. Külpmann

Dr. Henke Dr. Hammer
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